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Citationes Creditorum .

Qftacfybmi sich nunmchro zu Tage gelegt, daß der verstorbene Stephan Wenderoth zu Hilgers-
 »'V Haussen mehrere Schulden hinterlassen, als mit dessen Nachlasscnschaft derer510 Rthlr. Guther-

 Kaufgelder bezahlet werden können, und man desEndes nöthig erachtet hat, hierüber den förm-
 lichen Concurs zu erkennen; Als werden alle Stephan Wenderothische sowohl bekannte, alsunbe-
 kante Creditores solcher Gestalt hiermit edictaliter citiret, daß sic hl beut ad liquidandum Credita an-
bezielten Termino Montag den 6ten Julii schierskünftig Morgens y Uhr vor hiesigem Amte ent
weder in Person oder per dsandatarium satis legitimatum so gewiö erscheinen und gegen den
bestelten Contradictorem ihre Credita zu liquidireil und zu verificirC« haben, als gewiss»
Entstehung dessen gegen die nicht erscheinende mit der ohnfehlbaren krLelullon verfahrssi^tmr-
den soll; Und da man ab Seiten des hiesigen Amts, weilen demselben die Wenderothische Cre
ditores nicht sämtlich betaut gewesen, an verschiedene derselben von obmentionirten 510 Rthlr.
bereits Summen auszahlen lassen, als beschiehet auch diesen die respective Bedeutung und Ver
warnung, nichts desto weniger mit denen übrigen Wenderothischen Creditoren annöch in die
Clquiciation zu treten, und sich nach bestrittener prioritaet collociren zu lassen, des Endes auch
r‘ c ^^ts erhaltene Gelder all Massam zu restituircn, oder zu gewärtigen, daß sie mit
!Forderungen prxcluäiret und wegen Restitution derer bereits erhaltenen Wenderothische»
Geldern, entweder me- oder immediate nach Vesinden auf ihre Kosten angestrenget werden
sollen. Felsberg den 2yten May 1772. Fürst!. Heß. Amt hiersclbsten.

2) ^er Johannes Herborts zu Röhda nachgelassenes, zu Tilgung der Schulden nicht anreichen-
Hes Vermögen ist, nachdem dessen Erben darauf renunciiret, der Coneurlus Creditorum erkant unb
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